
296 Bayerisches Ärzteblatt 6/2010

BL
Ä

K 
in

fo
rm

ie
rt

Gesundheitspolitik 
Eckpunkte für eine anstehende Reform des 
deutschen Gesundheitssystems
Der 68. Bayerische Ärztetag fordert zur Siche-
rung einer flächendeckenden, wohnortnahen 
Patientenversorgung die Umsetzung folgender 
Punkte:

 Solidarische Finanzierung des deutschen 
Gesundheitswesens zur Sicherstellung der 
Grundversorgung unserer Bevölkerung im 
Sinne eines generationengerechten und 
nachhaltigen Finanzierungsmodells.

 Festhalten an den zwei Säulen der Kran-
kenversicherung – Gesetzliche Krankenver-
sicherung (GKV) und Private Krankenversi-
cherung (PKV). 

 Sicherstellung eines fairen Wettbewerbs im 
Vertragssystem bei Herstellung einer größt-
möglichen Transparenz sowie gerechter Ho-
norarverteilung und -abrechnung.

 Novellierung der regionalen Bedarfspla-
nung gemeinsam für den ambulanten und 
stationären Bereich unter Einbeziehung 
von Landesärztekammern, Kassenärztlichen 
Vereinigungen (KV), Krankenkassen, Patien-
tenvertretern, Ländern und Kommunen.

 Förderung neuer Versorgungsformen unter 
einerseits der Berücksichtigung der Bedürf-
nisse von Ärztinnen und Ärzten und ande-
rerseits dem Gesichtspunkt der Sicherstel-
lung einer wohnortnahen Versorgung einer 
immer älter werdenden Bevölkerung und 
der Zunahme der Zahl an chronisch und 
mehrfach erkrankten Patientinnen und Pa-
tienten.

 Etablierung eines nationalen Gesundheits-
rates, um eine bedarfsgerechte Versorgung 
der Bevölkerung – insbesondere unter der 
Prämisse Priorisierung vor heimlicher Ratio-
nierung sicherzustellen.

 Entbürokratisierung des ärztlichen Alltags 
durch „Entschlackung“ des Sozialgesetz-
buches (SGB) und weiterer einschlägiger 
Gesetze. 

Ambulante Behandlung im Krankenhaus 
nach § 116b Sozialgesetzbuch V (SGB V)
Der 68. Bayerische Ärztetag fordert die Baye-
rische Staatsregierung auf, sich für die Ab-
schaffung des § 116b SGB V zugunsten einer 
differenzierten Ermächtigungspraxis qualifi-
zierter Krankenhausärzte bei der Bundesregie-
rung einzusetzen. 

Novellierung der Bedarfsplanung – §§ 99, 
100 Sozialgesetzbuch V
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) wird 
vom 68. Bayerischen Ärztetag aufgefordert, 
nach Feststellung des regionalen ärztlichen 
Versorgungsbedarfs, die von ihm zu erlas-
senden Richtlinien dahingehend zu ändern, 
dass insbesondere auch im ländlichen Raum 
eine wohnortnahe haus- und fachärztliche 
Versorgung sichergestellt werden kann. Die 
derzeitige Festlegung der Zulassungsbezirke, 
die sich aus den kreisfreien Städten und den 
angrenzenden Landkreisen zusammensetzt, ist 
mit dem Ziel zu ändern, diese planungsrecht-
lich zu trennen.

Änderung der Bedarfszahlen dringend
erforderlich – §§ 100, 101 Sozialgesetz-
buch V (SGB V) 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) wird 
vom 68. Bayerischen Ärztetag aufgefordert, 
in den einzelnen Versorgungsregionen den 
haus- und fachärztlichen Versorgungsbedarf 
zu ermitteln und dementsprechend die Be-
darfszahlen festzuschreiben (§ 101 Abs. 1 Nr. 
2 SGB V). Hierbei ist neben der Bevölkerungs-
dichte auch die regionale Infrastruktur und die 
Altersstruktur zu berücksichtigen.

Maßnahmenpaket zur hausärztlichen
Versorgung im ländlichen Raum 
Der 68. Bayerische Ärztetag fordert zum Erhalt 
einer wohnortnahen und flächendeckenden 
hausärztlichen Patientenversorgung von der 
Bayerischen Staatsregierung endlich ein kon-
kretes und verbindliches Maßnahmenkonzept 
mit geklärter Finanzierung.

Das „Maßnahmenpaket zur ärztlichen Versor-
gung im ländlichen Raum“, das am 23. März 

Beschlüsse des 68. Bayerischen Ärztetages

... Mittelfranken ... München

... Niederbayern ... Oberbayern

Delegierte aus ...
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 Die Mehrheit der Gesellschaftsanteile und 
der Stimmrechte haben Ärztinnen und 
Ärzte inne.

 Dritte dürfen nicht am Gewinn beteiligt 
werden.

Bei bestehenden nicht ärztlich geführten MVZ 
muss bei Neuzulassung von ärztlichen Kollegen 
darauf geachtet werden, dass diese neuen Kol-
legen finanziell entsprechend beteiligt werden. 

Fachgleichheit in Medizinischen
Versorgungszentren (MVZ)
Der 68. Bayerische Ärztetag fordert den Bun-
desgesetzgeber auf, den juristischen Organisa-
tionsrahmen eines MVZ im Sinne eines fairen 
Wettbewerbs und der Chancengleichheit sowie 
im Hinblick auf den sich abzeichnenden Ärz-
temangel auch für fachgleiche Arztgruppen zu 
ermöglichen.

Dies gilt für den hausärztlichen und fachärzt-
lichen Versorgungsbereich gleichermaßen.

Gesetzgeber muss für Chancengleichheit 
beim Wettbewerb zwischen nieder-
gelassenen Ärzten und Medizinischen
Versorgungszentren (MVZ) auch bei der
Filialbildung sorgen
Nach dem Urteil des Sächsischen Landessozial-
gerichts vom 24. Juni 2009 (L 1 Ka 8/09) kann 
ein MVZ mehr als zwei Nebenbetriebsstätten 
unterhalten, da Normadressat der ärztlichen 
Berufsordnung ausschließlich der Arzt ist. Des-
halb ist § 17 Abs. 2 Satz 1 der Berufsordnung 
für die Ärzte Bayerns (BO):
 
– Über den Praxissitz hinaus ist es dem Arzt 
gestattet, in bis zu zwei weiteren Praxen 
selbstständig ärztlich tätig zu sein. –

auf ein MVZ selbst, auch nicht entsprechend, 
anwendbar. Das Sächsische Landessozialgericht 
hebt in dem Urteil hervor, dass die Berufs-
ordnung insoweit auch keine Regelungslücke 
enthält. Da ein MVZ als ärztlich geleitete Ein-
richtung nach § 95 Abs. 1 Satz 2 Sozialgesetz-
buch V (SGB V) nicht Mitglied der Sächsischen 
Landesärztekammer sein kann, unterliegt ihre 
Tätigkeit somit nicht der Regelungskompetenz 
der Ärztekammer.
 
Der 68. Bayerische Ärztetag appelliert an den 
Bundesgesetzgeber, die dadurch entstehende 
Ungleichbehandlung durch eine entsprechend 
korrespondierende Regelung im SGB V zu be-
seitigen. Des Weiteren appelliert der 68. Baye-
rische Ärztetag an die Abgeordneten des 113. 
Deutschen Ärztetages dieses Anliegen eben-
falls zu unterstützen. 

 Bezahlung nach TV-Ärzte über die gesamte 
fünfjährige Weiterbildungszeit.

 Novellierung der Bedarfsplanung. 

Die Zahlen und Fakten sind bekannt! Dem sich 
abzeichnenden Mangel an Hausärztinnen und 
-ärzten in mittlerweile 14 Landkreisen Bayerns 
und der generellen Überalterungsproblematik 
muss endlich mit konkreten Taten begegnet 
werden. Dies ist auch eine staatliche Aufgabe 
im Rahmen der Daseinsvorsorge, um die haus-
ärztliche Versorgung im ländlichen Raum dau-
erhaft und nachhaltig zu sichern.

Medizinische Versorgungszentren (MVZ)
gehören ausschließlich in ärztliche Hand 
Der 68. Bayerische Ärztetag fordert den Bun-
desgesetzgeber auf, das Sozialgesetzbuch V 
dahingehend zu ändern, dass MVZ folgende 
Kriterien erfüllen:

 Ein MVZ kann nur von Ärztinnen und Ärzten 
und von nach dem ärztlichen Berufsrecht 
kooperationsfähigen Berufsangehörigen 
gegründet werden.

 Gesellschafter können nur im MVZ tätige 
Ärztinnen und Ärzte und nach ihrem Be-
rufsrecht kooperationsfähige Berufsange-
hörige sein.

2010 vom Bayerischen Kabinett verabschie-
det worden war, ist mehr als enttäuschend. Es 
geht nicht an, dass sich die Staatsregierung 
auf eine Art Mediatorenrolle zurückzieht und 
die Aufgaben an die Selbstverwaltung bzw. an 
den Bund verteilt. Die Strukturverbesserungen 
können und wollen Ärztinnen und Ärzte nicht 
aus der eigenen Tasche finanzieren. Das vor-
gelegte „Maßnahmenpaket“ bringt nichts 
Neues.

Der 68. Bayerische Ärztetag fordert daher: 

 Finanzielle staatliche Anreize für die Haus-
arztpraxis-Gründung in Form von günsti-
gen Krediten, Anschubfinanzierung bei Pra-
xisgründung bzw. günstige Mietkonditionen 
für Immobilien. 

 Erhalt und Ausbau infrastruktureller Maß-
nahmen auf dem Land, wie Ausbau des 
öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV),
von Kindergärten, Kindertagesstätten, 
Schulen und Freizeitangeboten. 

 Bessere Aus- und Weiterbildungsmöglich-
keiten (Verbund).

 Neuordnung des Bereitschaftsdienstes und 
Förderung von Bereitschaftspraxen.

... Oberfranken ... Oberpfalz

... Schwaben ... Unterfranken
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Studium und Hochschule 
Bachelor-Studiengang löst nicht das
Problem „Ärztemangel“
Der 68. Bayerische Ärztetag weist entschie-
den den Vorschlag des Gesundheitspolitikers 
Jens Spahn (CDU) zurück, für den Studiengang 
Medizin den Bachelor-/Master-Studiengang 
einzuführen. Insbesondere ist der Vorschlag 
für ein „mehrstufiges Studium“ abzulehnen, 
in dem das bisherige Medizinstudium auf drei 
Jahre verkürzt wird, dem sich vier Jahre Fach-
arztausbildung anschließen. Dies würde bedeu-
ten, dass die bisherige Facharztweiterbildung 
als Ausbildung erfolgt.

Ein dreijähriges grundständiges Bachelor-Stu-
dium findet im Übrigen in der Medizin kein Be-
rufsfeld, insbesondere auch deshalb nicht, weil 
die Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. September 
2005 ausdrücklich festlegt, dass die ärztliche 
Grundausbildung mindestens sechs Jahre oder 
5.500 Stunden theoretischen und praktischen 
Unterricht an einer Universität oder unter Auf-
sicht einer Universität umfasst. Der Vorschlag, 
den Bachelor in der Medizin einzuführen, fußt 
also auf völlig sachfremden Erwägungen und 
zeigt, dass auch die Vorgaben des Europarechts 
völlig unberücksichtigt bleiben.

Ebenso abzulehnen ist der Vorschlag des Studi-
endekans der Ludwig-Maximilians-Universität 
München, Professor Dr. Michael Meyer, „nach 
ein paar Jahren eine Differenzierung des Studi-
ums“ einzuführen.

Im Interesse eines qualifizierten, einheitlichen 
Studiums als Voraussetzung für die jeweilige 
Facharztweiterbildung ist an der bisherigen 
Struktur des Medizinstudiums mit Abschluss 
durch das Staatsexamen festzuhalten. Hierbei 
wird ein verstärkt praxisorientiertes Studium 
zur verbesserten Vorbereitung auf die Patien-
tenversorgung als notwendig erachtet.

Zulassung zum Medizinstudium
Der 68. Bayerische Ärztetag unterstützt den 
Gesundheitsminister Dr. Philipp Rösler, der 
eine Aufhebung des Numerus clausus für das 
Medizinstudium angeregt hat, dahingehend, 
dass die Universitäten aufgefordert werden, 
von ihrer jetzigen Möglichkeit, 60 Prozent der 
Studienplätze selbst zu vergeben, vermehrt Ge-
brauch zu machen.

Vorstellbar wäre eine am Studium orientierte 
Gewichtung der Abiturnote sowie so genannte 
Mediziner-Tests und Auswahlgespräche durch-
zuführen, wobei verstärkt die soziale Kompe-
tenz der Bewerber Berücksichtigung finden 
muss. 

Qualitätssicherung in der privatärztlichen
Versorgung 
Der 68. Bayerische Ärztetag begrüßt den Be-
schluss der Vertreterversammlung der Kas-
senärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB – TOP 
3, Antrag Nr. 17) vom 13. März 2010, der die 
Beendigung des Kooperationsvertrages der 
KVB mit dem Verband der privaten Kranken-
versicherung (PKV) unter dem Titel „Ausge-
zeichnete Patientenversorgung“ (www.ausge
zeichnete-patientenversorgung.de) beinhaltet. 
Für Angelegenheiten mit der PKV ist die Baye-
rische Landesärztekammer zuständig.

Arztentlastende Modellvorhaben nach
§ 63 Abs. 3b Sozialgesetzbuch V (SGB V)
entsprechend dem Vorsorgungsbedarf
umsetzen
Übertragung ärztlicher Aufgaben nach
§ 63 Abs. 3c SGB V wird weiter abgelehnt
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) wird 
vom 68. Bayerischen Ärztetag gebeten, mit den 
zuständigen Gremien der Bundesärztekammer 
(BÄK) und der Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung Regelungen für Modellvorhaben nach
§ 63 Abs. 3b SGB V zu erarbeiten. 

Grundlage hierzu können die bisherigen Mo-
delle „Versorgungsassistentin in der Haus-
arztpraxis (VERAH)“ und „Evaluation der 
Weiterbildung in Deutschland (EVA)“ oder die 
entsprechenden Curricula der BÄK darstellen. 
Es ist dringend erforderlich, der von allen Sei-
ten geforderten Arztentlastung durch Delega-
tion zeitnah Geltung zu verschaffen.

Jedoch sind Überlegungen, die die Option des
§ 63 Abs. 3c SGB V erfüllen, ärztliche Tätig-
keiten auf Kranken- und Altenpflegeberufe zu 
übertragen, weiterhin abzulehnen. 

Diskussion „Priorisierung im
Gesundheitswesen“
Der 68. Bayerische Ärztetag fordert das Prä-
sidium der Bayerischen Landesärztekammer 
auf, ein Symposium zum Thema „Priorisierung 
im Gesundheitswesen - für und wider“ zu or-
ganisieren. Zu diesem Symposium werden als 
Experten Befürworter und Gegner der Prio-
risierung in einem ausgewogenen Verhältnis 
geladen. Für das Symposium soll ein Termin im 
Sommer oder Herbst 2010 gewählt werden.

Solidarität mit Ärztinnen und Ärzten bei den 
Trägern der Deutschen Rentenversicherung
Der 68. Bayerische Ärztetag fordert die Ärz-
tinnen und Ärzte in Bayern auf, nicht auf 
Honorarbasis für die Träger der Deutschen 
Rentenversicherung als Ersatz für die in den 
Reha-Kliniken und den Sozialmedizinischen 
Diensten eingesetzten Ärztinnen und Ärzte tä-
tig zu werden.

Verträge über die Spezialisierte Ambulante 
Palliativversorgung (SAPV) müssen
zwingend die medikamentöse Versorgung 
enthalten 
Die gesetzlichen Krankenkassen werden vom 
68. Bayerischen Ärztetag aufgefordert, die 
im Rahmen der SAPV notwendige Arzneimit-
telversorgung stets als Vertragsgegenstand 
außerhalb der Budgetierung in den Verträgen 
über die SAPV vorzusehen. 

Arbeitsbedingungen der angestellten Ärzte
Der 68. Bayerische Ärztetag sprach sich gegen 
die Industrialisierung der Medizin aus und for-
derte „Gebt uns Ärzten mehr Zeit für unsere 
Patienten!“.

Dadurch wird unter anderem erreicht:

 mehr Zuwendung zum Patienten,

 Verbesserung der Versorgung,

 Zunahme der Attraktivität des Arztberufes 
und

 Zeit für qualifizierte Weiterbildung.

Attraktivität des Arztberufes
Der 68. Bayerische Ärztetag fordert die
Bayerische Staatsregierung auf, durch entspre-
chende Gesetzesänderungen für eine Entbüro-
kratisierung der ärztlichen Tätigkeit zu sorgen 
und arztfremde Tätigkeiten auf andere Berufs-
gruppen zu übertragen.

Finanzierung
Der 68. Bayerische Ärztetag fordert die Wie-
derherstellung der paritätischen Finanzierung 
der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind zu gleichen 
Teilen an den Kosten der GKV zu beteiligen. 

Tarifverhandlungen für Ärztinnen
und Ärzte in den Kliniken in kommunale
Trägerschaft (VKA)
Der 68. Bayerische Ärztetag erklärt sich soli-
darisch mit den Ärztinnen und Ärzten in den 
Kliniken der kommunalen Arbeitgeber, die jetzt 
für die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen 
und eine angemessene Vergütung in den Streik 
treten werden. Die Arbeitgeber werden auf-
gefordert, ihre Blockade aufzugeben und mit 
einem Angebot die Tarifverhandlungen wieder 
aufzunehmen. Die Vergütung für Krankenhaus-
ärzte kann nicht am Volumen anderer Beschäf-
tigtengruppen gemessen werden, ein Tarif-
vertrag muss die Bereitschaftsdienste besser 
vergüten und eine Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen auf den Weg bringen.
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Darüber hinaus appelliert der 68. Bayerische 
Ärztetag an die Bayerische Staatsregierung, 
die Herstellerfirmen aufzufordern, gemeinsam 
eine tierversuchsfreie Methode für die Testung 
von Botulinustoxin zu validieren und sich für 
die Streichung des LD50-Tests an Mäusen aus 
dem Europäischen Arzneibuch einzusetzen.

Substitutionsbehandlung ehemals
Opiatabhängiger
Der 68. Bayerische Ärztetag fordert, dass auch 
in der Justizvollzugsanstalt (JVA) die Fortset-
zung der Substitutionsbehandlung ehemals 
Opiatabhängiger gewährleistet sein muss.

Substitutionsbehandlung ehemals
Opiatabhängiger während einer
Rehabilitation
Der 68. Bayerische Ärztetag fordert, dass auch 
während einer Rehabilitation die Fortsetzung 
der Substitutionsbehandlung ehemals Opiatab-
hängiger gewährleistet sein muss.

Rauchen und 
Nichtraucherschutz 

Tabakentwöhnung ist ärztliche Aufgabe
Der 68. Bayerische Ärztetag fordert den
Gesetzgeber auf, § 34 Sozialgesetzbuch V
(SGB V) den aktuellen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen anzupassen. Medikamente, die die 
Erfolgschancen eines Tabakentzuges verbessern, 
sollten in die Erstattungspflicht der Gesetzlichen 
Krankenversicherung aufgenommen werden. 

Curriculum Tabakentwöhnung
Der 68. Bayerische Ärztetag fordert die
Bayerische Landesärztekammer auf, mit Nach-
druck die Fortbildung der Ärztinnen und Ärzte 
zum Thema „Tabakentwöhnung“ zu fördern. 

sowohl bei Ärzten und Krankenhäusern als 
auch bei den Überwachungsbehörden zu einer 
eklatanten Zunahme des Bürokratieaufwandes.

Der 68. Bayerische Ärztetag appelliert daher 
eindringlich an die Bayerische Staatsregierung, 
im Bundesrat eine gesetzgeberische Klarstel-
lung des „Herstellungs“-Begriffes im Zusam-
menhang mit der unmittelbaren Anwendung 
eines Arzneimittels am Menschen durch den 
Arzt auf den Weg zu bringen und für die Fra-
gen des Vollzuges der Anzeigepflicht pragma-
tisch sinnvolle Vollzugshinweise zu geben.

Anzeigepflicht gemäß
Arzneimittelgesetz (AMG) § 67
Der 68. Bayerische Ärztetag fordert den Ge-
setzgeber dringend auf, die Anzeigepflicht ge-
mäß § 67 Absatz 2 AMG für Ärzte und Kran-
kenhäuser ersatzlos zu streichen, insoweit es 
sich lediglich um die Mischung zugelassener 
Arzneimittel für den sofortigen Gebrauch han-
delt. Die Anzeigepflicht ist eine zusätzliche bü-
rokratische Erschwernis, die für die medizinische 
Versorgung der Patienten keinerlei Verbesse-
rung bewirkt. Der bürokratische Aufwand in Kli-
nik und Praxis hatte bereits vorher ein Ausmaß 
erreicht, das die Versorgung der Patienten be-
hindert und die Arbeitszufriedenheit der Ärzte 
in zunehmendem Maße vermindert, er muss da-
her nicht vermehrt, sondern vermindert werden. 

Streichung des LD50-Tests für
Botulinustoxinprodukte aus dem
Europäischen Arzneibuch/Validierung
einer tierversuchsfreien Methode
Der 68. Bayerische Ärztetag fordert die Her-
stellerfirmen von Botulinustoxinen auf, die Va-
lidierung einer tierversuchsfreien Methode und 
die Streichung des LD50-Tests aus dem Euro-
päischen Arzneibuch zügig voranzutreiben.
 

Attraktivität des Arztberufes
Der 68. Bayerische Ärztetag fordert den
Bayerischen Landtag auf, dafür Sorge zu tra-
gen, dass die an bayerischen Universitäten 
ausgebildeten Ärztinnen und Ärzte in Bayern 
auch ärztlich tätig bleiben. Dazu gehört unter 
anderem eine dem juristischen Referendariat 
entsprechende Aufwandsentschädigung wäh-
rend des Praktischen Jahres.

Besoldung W2-Professuren
Der 68. Bayerische Ärztetag fordert das
Bayerische Staatsministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst sowie den Hoch-
schulausschuss des Bayerischen Landtags auf, 
die Besoldung der W2-Professuren an die Be-
soldung der angestellten Ärzte der Tarifstufe
Ä 4 anzupassen.

Arznei- und Betäubungsmittel

Anzeigepflicht für Arzneimittelherstellung 
nach dem Arzneimittelgesetz (AMG)
Mit Inkrafttreten der 15. Novelle des AMG ist 
das Herstellen eines Arzneimittels durch einen 
Arzt und die unmittelbare Anwendung am Pa-
tienten anzeigepflichtig geworden (§ 67 Absatz 
1 AMG). Der bisherige, im § 4a Absatz 3 AMG 
geregelte Ausnahmetatbestand der Nichtan-
wendung dieses Gesetzes bei Herstellung des 
Arzneimittels durch den Arzt entfällt somit.

Dies führt dazu, dass das Mischen zweier Fer-
tigarzneimittel in einer Spritze oder das Zuge-
ben eines Fertigarzneimittels in eine Infusions-
lösung als „Herstellung“ im Sinne des Gesetzes 
gilt und damit eine Meldepflicht auslöst.

Dieser sehr weit gefasste Begriff der „Herstel-
lung“ im AMG ist kontraproduktiv und führt 

Präsident Dr. H. Hellmut Koch, ... Vizepräsident Dr. Max Kaplan und ... Vizepräsident Dr. Klaus Ottmann leiteten die
Arbeitstagung professionell.
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TOP 1
Aktuelle gesundheitspolitische Lage

1.1 Einführung durch den Präsidenten
Siehe dazu den Beitrag in Heft 5/2010, Seite 
234 f.

1.2 Berichte der Ausschussvorsitzenden aus 
den vorbereitenden Workshops

Die Ausschüsse „Ambulant-stationäre Ver-
sorgung“, „Angestellte Ärztinnen und Ärzte“, 
„Hochschulfragen“ und „Niedergelassene Ärz-
tinnen und Ärzte“ tagten im Vorfeld der Voll-
versammlung. Es wurden spezifische gesund-
heitspolitische Fragestellungen diskutiert und 
entsprechende Anträge vorbereitet.

1.3 Diskussion
Alle Beschlüsse finden Sie auf Seite 296 ff. 

TOP 2
Novellierung der Muster-Berufsordnung

Nach einem Eingangsreferat von Vizepräsident 
Dr. Klaus Ottmann diskutierten die Delegierten 
die Novelle einzelner Bestimmungen der Mus-
ter-Berufsordnung (M-BO).

Der 68. Bayerische Ärztetag nahm den in 
den Gremien der Bundesärztekammer (BÄK) 
erarbeiteten Entwurf der Novellierung ein-
zelner Bestimmungen der M-BO im Rahmen 

Die Delegierten zum 68. Bayerischen Ärzte-
tag unterstützen das Bündnis „Volksbegehren 
Nichtraucherschutz“ und fordern die baye-
rischen Ärztinnen und Ärzte auf, sich aktiv für 
den Volksentscheid zu engagieren.

Weiterbildungsordnung

Förderung der Weiterbildung im
ambulanten Bereich
Der 68. Bayerische Ärztetag beauftragt den 
Vorstand der Bayerischen Landesärztekammer, 
den bürokratischen Aufwand beim Antrag auf 
eine Weiterbildungsbefugnis deutlich zu redu-
zieren und das Verfahren zu vereinfachen.

Unterstützung des Volksentscheides
„Nichtraucherschutzgesetz“
Der 68. Bayerische Ärztetag fordert alle 
stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger in 
Bayern auf, sich am Volksentscheid zum Nicht-
raucherschutzgesetz am 4. Juli 2010 zu betei-
ligen. Der Gesetzentwurf des Volksbegehrens 
wendet sich gegen die Lockerung des Gesund-
heitsschutzgesetzes (GSG). Der 68. Bayerische 
Ärztetag vertritt die Auffassung, dass das GSG 
in der ursprünglichen Fassung vom 20. Dezem-
ber 2007 in Kraft bleiben soll und die darin 
enthaltene Ausnahmeregelung für Gaststätten 
(Artikel 2, Ziffer 8: „soweit sie öffentlich zu-
gänglich sind“) zu streichen ist. Mit dem Volks-
begehren soll die Novellierung des GSG vom 
Juli 2009 rückgängig gemacht werden und ein 
umfassender Nichtraucherschutz in Bayern er-
reicht werden.

Verschiedenes 
Überarbeitung des Gendiagnostikgesetzes
Der 68. Bayerische Ärztetag fordert das Bun-
desgesundheitsministerium auf, das am 1. Fe-
bruar in Kraft getretene Gendiagnostikgesetz 
im Hinblick auf die Anwendung in der kura-
tiven Medizin praxisgerecht zu überarbeiten.

Heilberufe-Kammergesetz (HKaG)
Der 68. Bayerische Ärztetag fordert den Ge-
setzgeber auf, Artikel 11 Absatz 2 HKaG wie 
folgt zu ändern:
 
Die medizinischen Fachbereiche der Landes-
universitäten benennen einen Delegierten und 
einen Ersatz-Delegierten. Sie entsenden je ei-
nen stimmberechtigten Delegierten zum Baye-
rischen Ärztetag.

Weitere Tagesordnungspunkte
des „zweistufigen Normsetzungsverfahrens“ 
grundsätzlich zustimmend zur Kenntnis. Er for-
derte einige Änderungen, wie die Streichung 
der in § 12 Absatz 5 des Entwurfs vorgese-
henen Regelung zum Honorarvorschuss, die 
in die Neufassung der Gebührenordnung für 
Ärzte aufgenommen werden sollte. Er sprach 
sich weiterhin für Präzisierungen aus, unter 
anderem bei der geplanten Neuregelung im 
Abgrenzungsgebot von heilkundlicher und 
gewerblicher Tätigkeit (§ 3 Absatz 2), beim Zu-
sammenarbeitsgebot mit Angehörigen medizi-
nischer Assistenzberufe (§ 7 Absatz 3), bei den 
Bestimmungen zur Bedenkzeit bei der Aufklä-
rung vor invasiven Maßnahmen (§ 8) und bei 
der Bestimmung zum Umgang mit Mitarbei-
tern (§ 29 Absatz 6).

Die Vertreter der Bayerischen Landesärztekam-
mer in den Gremien der Bundesärztekammer 
wurden anschließend vom 68. Bayerischen 
Ärztetag aufgefordert, auf eine Streichung 
des § 17 Absatz 4 Satz 2 der M-BO hinzuwir-
ken. § 17 Absatz 4 Satz 2 M-BO lautet: „Ärzte 
die nicht unmittelbar patientenbezogen tätig 
werden, können von der Ankündigung ihres
Praxissitzes durch ein Praxisschild absehen, 
wenn sie dies dem ärztlichen Bezirksverband 
anzeigen.“

TOP 3
Vorbereitung des 113. Deutschen Ärztetages 
in Dresden (11. bis 14. Mai 2010)

Vizepräsident Dr. Max Kaplan führte in die 
Themen des 113. Deutschen Ärztetages kurz 
ein und stellte die Tagesordnungspunkte vor. 
Folgende Themen stehen auf der Agenda: Ge-
sundheits-, Sozial- und ärztliche Berufspolitik, 
Versorgungsforschung, (Muster-)Weiterbil-
dungsordnung, Patientenrechte – Anspruch an 
Staat und Gesellschaft, Tätigkeitsbericht der 
Bundesärztekammer, Finanzen.

Der 68. Bayerische Ärztetag forderte die Ver-
treter der Bayerischen Landesärztekammer in 
den Gremien der Bundesärztekammer auf, sich 
für die Umsetzung der Gleichstellung von Kar-
diologie und Angiologie bei den Angiografien 
im Zuge der anstehenden Novelle der Weiter-
bildungsordnung einzusetzen.

Auch Journalisten interessierten sich für die Themen 
des 68. Bayerischen Ärztetages in Regensburg.




